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«Züri Metzgete» um den
Gleichberechtigungsartikel...
Der Zürcher Kantonsrat hat am 2. Juli mit
126:36 Stimmen eine Motion überwiesen,
mit der Monika Weber (Landesring, Mit-
glied unseres Vereins) folgende Ergän-
zung der Kantonsverfassung verlangte:
«Der Grundsatz der Gleichberechtigung
von Mann und Frau wird ausdrücklich in
der Staatsverfassung verankert». Die Ab-
Stimmung musste zweimal durchgeführt
werden, nachdem es mit dem ersten Na-
mensaufruf eine Woche zuvor nicht ge-
klappt hatte. Zwar waren 100 Ja- und 40
Neinstimmen gezählt worden, über die Na-
men der Befürworter und Gegner lagen je-
doch eines technischen Missverständnis-
ses wegen keine einwandfreien Angaben
vor. Doppelt genäht hält eben besser...
Dem massiven Ja zu einem Gleichberech-
tigungsartikel — der Regierungsrat hatte
sich der Motion widersetzt — war eine Art
«Züri Metzgete» vorausgegangen, vorab in
der freisinnigen Partei. Vor der ersten Ab-
Stimmung hatte deren Fraktionschef näm-
lieh erklärt, seine Partei lehne die Motion
mehrheitlich ab, weil das Problem auf eid-
genössischer Ebene gelöst werden müsse.
Prompt erschien aus der Feder von FDP-
Kantonsrätin Gertrud Erismann-Peyer un-
ter dem Titel «Frauenfeindliche FDP-Frak-
tion?» ein Rechtfertigungsversuch: «Eine
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kantonale Verfassungsbestimmung mit der
Bekräftigung, Mann und Frau seien gleich-
berechtigt, hätte wenig Sinn, weil die
echten Probleme keineswegs im gesetzli-
chen Bereich liegen, die allein durch eine
Verfassungsbestimmung betroffen würden.
Es würde vermutlich auch den Befürwor-
tern der Motion schwerfallen, kantonale
Gesetze zu nennen, die den Grundsatz der
Gleichberechtigung verletzen. Familien-
recht und Güterrecht, wo die grössten Pro-
bleme einer Lösung harren, sind Bundes-
sache und deshalb von einer zürcheri-
sehen Verfassungsbestimmung nicht be-
troffen. Die einzige Ungleichbehandlung,
die in der letzten Zeit zur Diskussion stand,
ist die fehlende Feuerwehrpflicht der
Frauen!» Und weiter im (etwas gekürzten)
Text: «Streuen wir nicht den Frauen Sand

Dankeschön
Unsere neue Quästorin, Ruth Frisch-
knecht, dankt allen Mitgliedern, die
ihren Jahresbeitrag bereits bezahlt ha-
ben. Wer den Einzahlungsschein noch
im Dossier «Unerledigtes» hortet, soll
doch bitte, bald, spätestens nach den
Ferien
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